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Niederschrift über die 12. Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Königstein im Taunus am 21.07.2022  
im Bürgerhaus des Stadtteiles Falkenstein 

 

Sitzungsbeginn: 19:04 Uhr 

Sitzungsende: 22:56 Uhr 
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Anwesend 
 
 
 

Von der Stadtverordnetenversammlung: 
 
 

Hesse, Dr. Michael 
Alter, Heinrich 
Bokr, Dr. Jürgen 
Boller, Thomas 
Brill, Hannelore 
Chill, Detlef 
Colloseus, Andreas 
Colloseus, Manfred 
Dawson, Helen 
Fischer, Sabine 
Gann, Winfried 
Georgi, Daniel 
Hablizel, Gerhard 
Hammerschmitt, Runa 
Hartwich, Hans-Dieter 
Hees, Alexander 
Hogh, Annette 
Jacubowsky, Cordula 
Kilb, Stefan – ab 19:45 Uhr 
Klein, Markus 
Lingner, Anja 
Lupp, Felix 
Majchrzak, Nadja 
Metz, Franziska 
Nick, Franz Josef 
Orlopp, Martin 
Ostermann, Günther 
Otto, Michael-Klaus – ab 19:17 Uhr 
Peveling, Patricia 
Reul, Stefanie 
Schäfer, Walter F. 
Schneider, Arno 
Seewald, Dr. Ilja-Kristin 
Völker-Holland, Peter 
 
 
 
Nicht anwesend 
 
 
 

Von der Stadtverordnetenversammlung: 
 
Iredi, Ascan (entschuldigt) 
Römer-Seel, Dr. Bärbel von (entschuldigt) 
Zyweck, Julius Peter (entschuldigt) 

  
 
 
 

Vom Magistrat: 
 
 

Bürgermeister Helm, Leonhard 
Erster Stadtrat Pöschl, Jörg 
Stadtrat Adler, Dr. Gerhard 
Stadtrat Kerger, Rolf – ab 19.11 Uhr bis 22:50 Uhr 
Stadträtin Mauerwerk, Sabine – ab 19:13 Uhr 
Stadträtin Metz, Katja 
Stadtrat Meyer, Norbert 
Stadträtin Terhorst, Gabriela – ab 20:10 Uhr 
 
 
Von der Verwaltung: 
 
 

Montalvo, Antonie 
Becker, Andreas 
Hengen, Katya 
Kupfer, Sonja 
Usinger, Beate (Schriftführerin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vom Magistrat: 
 
Stadtrat Leppin, Hans-Reinhard (entschuldigt) 
Stadtrat Paulsen, Hartmut (entschuldigt) 
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Stadtverordnetenvorsteher Dr. Hesse eröffnet die 12. Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen 
wurde. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung ist beschlussfähig. 
 
Stadtverordnetenvorsteher Dr. Hesse fragt an, ob Änderungswünsche zur Tagesordnung 
vorliegen. 
 
Frau Jacubowsky beantragt, den Tagesordnungspunkt 6 „Beschlussfassung über den Wirt-
schaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Stadtwerke“ (Drucksachennummer: 9020/2022) sowie 
den Tagesordnungspunkt 7 „Satzung zur Änderung der Wasserversorgungssatzung der 
Stadt Königstein im Taunus“ (Drucksachennummer: 9021/2022) auf die nächste Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung am 22.09.2022 zu vertagen, da sie zum Thema Trinkwasser 
einige Prüfanträge vorbereitet hat. 
 
Bürgermeister Helm plädiert dafür, den Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Stadt-
werke gemeinsam mit dem Haushaltsplan 2023 in der heutigen Sitzung zu beschließen. 
 
Stadtverordnetenvorsteher Dr. Hesse lässt über den Antrag von Frau Jacubowsky ab-
stimmen, die Tagesordnungspunkte 6 und 7 auf die nächste Sitzung zu vertagen: 
 
Abstimmungsergebnis: 0 Ja, 32 Nein, 0 Enthaltung(en) 
 
Damit bleibt die Tagesordnung unverändert. 
 
Weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung liegen nicht vor. 
 
 
 
 
 
Tagesordnung – öffentlich – 
 
 
 
 
 
I/1. Tagesordnungspunkt  
Mitteilungen 
 
I/1.1 Newsletter des Regionalverbandes PRO BAHN 
 
Bürgermeister Helm verweist auf den der Niederschrift als Anlage beigefügten Newsletter 
des Regionalverbandes PRO BAHN, der sich u. a. mit der Neuordnung des Busverkehrs in 
der Georg-Pingler-Straße befasst. 
 
 
 
I/1.2 Parkplatz Amtsgericht 
 
Zu dem Antrag der Fraktionen ALK und CDU aus der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung vom 07.04.2022 trägt Bürgermeister Helm folgende Stellungnahme des Fach-
bereichs III vor: 
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Die Verhandlung hinsichtlich der Bereitstellung der Parkplätze des Amtsgerichtes in der 
Gerichtstraße ergab folgendes Ergebnis per E-Mail vom 12.07.2022: 
 

„Wie telefonisch bereits besprochen, kann eine nächtliche Nutzung der Parkplätze 
durch Anwohner in der Gerichtstraße am Amtsgericht Königstein nicht erfolgen, da 
seitens der Stadt nicht gewährleistet werden kann, dass die Parkplätze zum Arbeits-
beginn der Mitarbeiter des Amtsgerichtes Königstein um 06:00 Uhr zuverlässig ge-
räumt sind. 

 
Zudem haben wir mit der unbefugten Nutzung des Gerichtsparkplatzes im Burgweg 
während der Ritterspiele durchgängig auch während der normalen Arbeitszeit 
schlechte Erfahrungen gemacht.“ 

 
Trotz mehrerer Telefonate mit der Geschäftsleitung des Amtsgerichtes konnte keine prakti-
kable Lösung für das Amtsgericht und die Stadt Königstein gefunden werden. 
 
 
 
 
 
I/2. Tagesordnungspunkt  
Beantwortung von Anfragen 
 
I/2.1 Information über Trinkwasserknappheit 
 
Bürgermeister Helm gibt zu der Anfrage von Frau Peveling aus der Sitzung der Stadtver-
ordnetenversammlung vom 30.06.2022 (TOP I/5.1) nachstehende Stellungnahme der Stadt-
werke bekannt: 
 
Seitens der Stadtwerke wurde über die Trinkwassersituation, verbunden mit Handlungs-
empfehlungen, seit Mai 2022 permanent über die örtliche Presse (Taunus-Zeitung, König-
steiner Woche) informiert und seit dem 17.05.2022 förmlich die Wasserknappheit gemäß 
Gefahrenabwehrverordnung ausgerufen. 
 
Nachfolgend wurden über die Königsteiner Woche, z. B. in der Ausgabe vom 07.07.2022, die 
Haushalte in Königstein nochmals sehr ausführlich über die Titelseite informiert. Auf der 
Homepage der Stadt Königstein sind Informationen zur Wasserversorgung abrufbar. 
 
Überregionale Medien wie ZDF, RTL und auch HR, wurden dabei weder von den Stadt-
werken noch von der Pressestelle aktiv kontaktiert. Es wurden hier nur die Anfragen bear-
beitet und Pressearbeit geleistet. Im Übrigen fand dies auch in Königstein durchaus Beach-
tung, wie zahlreiche Rückmeldungen von Königsteiner Bürgerinnen und Bürgern belegen. 
 
 
 
I/2.2 Information über Erkenntnisse aus dem Verkehrsversuch 
 
Zu der Anfrage von Frau Peveling aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 
30.06.2022 (TOP I/5.2) verliest Bürgermeister Helm folgende Stellungnahme des Fach-
dienstes Planen: 
 
Aktuell findet die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen statt. Sobald hier ein 
Ergebnis vorliegt, wird dieses als Übersicht mit den anonymisierten Stellungnahmen und 
anonymisierten E-Mails der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis gegeben. Diese 
Unterlagen stehen dann auch den Bürgerinnen und Bürgern auf der Homepage zur Ver-
fügung. 
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I/2.3 Geplante Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs 
 
Bürgermeister Helm weist darauf hin, dass zu der Anfrage von Frau Peveling aus der 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 30.06.2022 (TOP I/5.3) eine ausführliche 
Stellungnahme des städtischen Klimamanagers einschließlich einer Mitteilung des 
Hessischen Städtetages zur Ausrufung der Alarmstufe des Notfallplans Gas vorliegt, die der 
Niederschrift als Anlage beigefügt wird. 
 
 
 
I/2.4 Genehmigungen für Wallboxen 
 
Zu der Anfrage von Herrn Schneider aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 
30.06.2022 (TOP I/5.4) teilt Bürgermeister Helm mit, dass der städtische Klimaschutz-
manager zur Klärung der Fragen Kontakt mit der Syna GmbH aufgenommen hat, welche für 
den Betrieb des örtlichen Stromnetzes zuständig ist. 
 
 
 
I/2.5 Weinstand in der Konrad-Adenauer-Anlage 
 
Bürgermeister Helm gibt bekannt, dass die Stellungnahme des Fachdienstes Stadtmarketing 
zu der Anfrage von Frau Majchrzak aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 
30.06.2022 (TOP I/5.6) der Niederschrift als Anlage beigefügt wird. 
 
 
 
I/2.6 Dringlichkeitsliste Bebauungspläne 
 
Zu der Anfrage von Frau Majchrzak aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 
30.06.2022 (TOP I/5.7) verweist Bürgermeister Helm auf die als Anlage zur Niederschrift der 
Stadtverordnetenversammlung vom 19.05.2022 (TOP I/3.4) versandte aktualisierte Dring-
lichkeitsliste, aus der nach Sicht der Verwaltung so vorgegangen werden soll, sofern keine 
Änderungswünsche vorgetragen werden. 
 
Auf Anregung von Frau Majchrzak sagt Bürgermeister Helm zu, die Dringlichkeitsliste zu-
nächst den Ortsbeiräten zur Kenntnis zu geben. 
 
 
 
I/2.7 Bürgerhaus Falkenstein 
 
Zu der Anfrage von Frau Majchrzak aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 
30.06.2022 (TOP I/5.8) trägt Bürgermeister Helm folgende Stellungnahme des Fachdienstes 
Bauen vor: 
 
Es hat am 24.06.2022 ein erster Termin einer Preisgerichtssitzung stattgefunden. Hier 
wurden die drei Neubau-Entwürfe zum Bürgerhaus Falkenstein erörtert und in einem ersten 
Schritt bewertet. 
 
Vorab wurden in einem Vorauswahlverfahren besonders geeignete Architekturbüros ausge-
wählt, deren Entwürfe am 24.06.2022 zur Disposition standen. Das Verfahren war anonym. 
 
Eine Gegenüberstellung der Varianten Neubau – Sanierung erfolgt erst, wenn auch das 
Verfahren zum Neubau abgeschlossen ist. Neben dem Entwurf und seiner gestalterischen 
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Qualität fließen noch andere Bewertungskriterien in die Entscheidung mit ein. Dazu gehören 
das Honorarangebot sowie das personelle und fachtechnische Konzept der Architekturbüros. 
Hierzu werden am 20.07.2022 alle Büros gebeten, ihre Entwürfe sowie ihr Büro vorzustellen 
und für Rückfragen zum jeweiligen Entwurf und einer möglichen Abwicklung des Projektes 
zur Verfügung zu stehen. 
 
Eine Beauftragung ist bislang nicht erfolgt. 
 
Es liegt von dem Architekturbüro AKS aus Bad Homburg eine Sanierungsstudie / Vorunter-
suchung aus dem Jahr 2018 vor. Diese erfasst den wesentlichen Sanierungsbedarf des 
Gebäudes, hinterlegt mit groben Kostenschätzungen, welche 2020 nochmal ergänzt wurden. 
Diese ist im weiteren Schritt nochmals zu aktualisieren (Kostensteigerungen) und durch 
weitere Gutachten (z. B. Schadstoffe) zu komplettieren. 
 
Die Beauftragung weiterer Untersuchungen des Bestandes ist für diesen Herbst/Winter an-
visiert. Dann kann eine Gegenüberstellung beider Varianten zur Entscheidungsfindung über 
das weitere Vorgehen erfolgen (Ziel: 1. Quartal 2023). 
 
 
 
I/2.8 Sachstand Lichtfibel 
 
Zu der Anfrage von Herrn A. Colloseus aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
vom 30.06.2022 (TOP I/5.10) verliest Bürgermeister Helm nachstehende Stellungnahme des 
Fachbereichs IV: 
 
Für die Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes und die einzelnen Prozessschritte wird 
seitens des Fördermittelgebers ein enger Zeitrahmen vorgegeben. Dieser ist einzuhalten, um 
die Fördergelder vollständig zu erhalten. 
 
In den letzten Monaten ist die Vergleichende Prüfung des Hessischen Rechnungshofes zum 
Thema „Klima- und Energiemanagement“ hinzugekommen, die erhebliche zusätzliche Zeit-
ressourcen in Anspruch genommen hat. Dies führt zu einer verzögerten Erarbeitung des 
Entwurfs der Königsteiner Lichtfibel. 
 
 
 
I/2.9 Anschubfinanzierung zur Verbesserung der Warninfrastruktur in den Ländern 
 
Bürgermeister Helm teilt mit, dass die Stellungnahme des Fachbereichs III zu der Anfrage 
von Herrn Nick aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 30.06.2022 (TOP 
I/5.11) der Niederschrift als Anlage beigefügt wird. 
 
 
 
 
 
I/3. Tagesordnungspunkt  
Anfragen 
 
I/3.1 Notfallplan Gas 

Anfrage Frau Peveling 
 
Die Wartung von Nord Stream 1 ist beendet und seit heute Morgen liefert Russland auch 
wieder Gas nach Deutschland. Allerdings nur im Umfang von 40 % der Auslastung. D. h., 
von Entspannung kann noch nicht gesprochen werden, wir müssen weiter damit rechnen, 
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dass die Gasspeicher bis zum Winter nicht ausreichend gefüllt werden können. Wir müssen 
uns daher auf eine Gasmangellage vorbereiten. Die Stadt Bad Homburg arbeitet daher 
bereits an einem Notfallplan. 
 
Daher die Frage: 
 
Wie bereitet sich die Stadt Königstein vor? Was hat der Magistrat bereits veranlasst und 
welche Maßnahmen plant der Magistrat, um die kritische Infrastruktur und die Kindergärten 
und den Hort auch im Winter weiter betreiben zu können? 
 
Bürgermeister Helm verweist hierzu auf die der Niederschrift unter TOP I/2.3 beigefügte 
Anlage, die bereits die Antworten zu der heutigen Frage von Frau Peveling enthalte. 
 
 
 
I/3.2 Sachstand IKZ Gemeinschaftskasse 

Anfrage Frau Hammerschmitt 
 
Wie ist der Sachstand zur Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der 
Gemeinschaftskasse mit Kronberg? 
Berichtigung s. Anlage 
Bürgermeister Helm merkt an, dass das vorgelegte Gutachten bereits an die Magistrats-
mitglieder ausgehändigt wurde und in einer der nächsten Sitzungen darüber beraten werden 
soll. Danach soll zeitnah eine Entscheidung durch die Gremien getroffen werden, ob die 
Gemeinschaftskasse beibehalten oder die Zusammenarbeit beendet werden soll. 
 
 
 
I/3.3 Schließung Freibad in der Hochsaison 

Anfrage Frau Hammerschmitt 
 
Die Schließung des Freibades in der absoluten Hochsaison erscheint so, als gäbe es 
keinerlei Notfallpläne für den Ausfall des Personals. 
 

• Gibt es einen Notfallplan für komplette Personalausfälle im Freibad? 
• Existiert ein gegenseitiger Unterstützungsplan von Kurbad und Freibad, zumindest im 

Hinblick auf die Badeaufsicht? 
• Kann eine Fremdfirma zur Bedienung der Chloranlage eingeschaltet werden? Auch 

im Kurbad wird die Chloranlage durch eine Fremdfirma bedient. 
 
Bürgermeister Helm führt aus, dass ein krankheitsbedingter Ausfall des Stammpersonals in 
der Regel durch Stamm- und Vertretungspersonal kompensiert werden könne, es jedoch 
durch Corona zu der Sondersituation eines doppelten Ausfalls gekommen sei. In einigen 
Bereichen könne Personal von Fremdfirmen und durch die DLRG eingesetzt werden, im 
Bereich der Chlorgasanlage sei dies aufgrund des Alters der Anlage, die mindestens dreimal 
täglich eine entsprechende Einstellung benötige, jedoch nicht gefahrlos möglich. Das Frei-
bad ohne zuverlässige Betreuung der Haustechnik zu öffnen, sei wegen der Gesundheits-
gefahr nicht möglich. 
 
Personal aus einem Bad ins andere zu ziehen, sei aus seiner Sicht nicht realisierbar, da 
auch im Kurbad das Personal durch längerfristige Krankheitsfälle bei der Badetechnik bereits 
hohe Belastungen zu tragen habe und eine Schließung u. a. wegen des Schulschwimmens 
nicht möglich sei. 
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I/3.4 Friedrich-Stoltze-Schule 
Anfrage Frau Hammerschmitt 

 
Trifft es zu bzw. ist dem Magistrat bekannt, dass die Friedrich-Stoltze-Schule in absehbarer 
Zeit geschlossen werden soll? 
 
Wenn ja, welche Maßnahmen beabsichtigt die Stadt Königstein, um den Erhalt der einzigen 
Haupt- und Realschule in Königstein zu gewährleisten? 
 
Bürgermeister Helm antwortet, dass eine Schließung der Friedrich-Stoltze-Schule nach 
seinem Kenntnisstand aktuell nicht vorgesehen sei, jedoch langfristig eine Veränderung des 
Schulbetriebes erfolgen müsse. Hierüber werden bereits intensive Gespräche zwischen den 
Beteiligten geführt. 
 
 
 
I/3.5 Wasserverbrauchswerte/Wassernotstand 

Anfrage Herr Klein 
 
Wie entwickeln sich aktuell die Wasserverbrauchswerte in Königstein? 
 
Wann erwarten wir den Wassernotstand? 
 
Welche Maßnahmen werden aktuell ergriffen, um den Wassernotstand noch abzuwenden? 
 
Bürgermeister Helm teilt mit, dass ab dem morgigen Freitag die Freiwillige Feuerwehr mit 
Durchsagen an die Bevölkerung versuchen werde, den Wassernotstand abzuwenden. 
 
Der Regen am gestrigen Tag habe eine minimale Besserung gebracht, die jedoch bei 
weitem nicht ausreiche. 
 
Sollte sich der Wasserverbrauch in den nächsten Tagen nicht merklich senken, werden ein-
zelne Bürgerinnen und Bürger, bei denen nachweislich ein überdurchschnittlich hoher 
Wasserverbrauch zu verzeichnen sei, zur Rechenschaft gezogen werden müssen. 
 
 
 
I/3.6 Errichtung öffentlicher Trinkbrunnen 

Anfrage Frau Brill 
 
Am 02.07.2020 wurde in der Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich beschlossen, an 
verschiedenen Plätzen im Stadtgebiet öffentliche Trinkbrunnen zu installieren, um der Be-
völkerung die Möglichkeit der Erfrischung zu geben. 
 
Wie ist der derzeitige Sachstand? 
 
Wurden Fördergelder beantragt und bewilligt? 
 
Wann ist mit einer Installation zu rechnen? 
 
Bürgermeister Helm merkt an, dass die hiermit verwaltungsintern beauftragten Stadtwerke 
sich nach zwischenzeitlich sehr zeitintensivem Neubau und Umzug an den Kaltenborn in den 
nächsten Monaten mit der Errichtung der Trinkbrunnen beschäftigen werden. Eine tech-
nische Expertise für den Umgang mit Grundwasser sei dort am ehesten vorhanden und die 
weiteren Planungen in Arbeit. 
 
 



 
11 von 24 

 
I/3.7 Hitzeaktionsplan 

Anfrage Herr Chill 
 
Meine Anfrage bezieht sich auf die Umsetzung der Beschlüsse der Gesundheitsminister-
konferenz (GMK) vom 30.09. und 01.10.2020, in dem die Erstellung eines Hitzeaktionsplans 
auch auf kommunaler Ebene gefordert wird. 
 
a) Hat die Stadt Königstein einen Hitzeaktionsplan entsprechend der Empfehlungen des 

Landes Hessen bereits entwickelt? 
 
b) Falls ja, kann dieser vorgelegt werden? 
 
c) Falls nein, in welchem Fachbereich wird dieser entwickelt? Wobei wegen der thema-

tischen Nähe die Bearbeitung im Rahmen des Klima- bzw. Klimafolgemanagements 
empfohlen wird. 

 
 Wann ist ggf. mit der Fertigstellung zu rechnen? 
 
Bürgermeister Helm weist darauf hin, dass hier zunächst die detaillierten Vorgaben der 
Landesregierung abgewartet werden sollen, bevor sich die Kommunen damit befassen. 
 
 
 
I/3.8 Rückreise von ukrainischen Jugendlichen 

Anfrage Frau Fischer 
 

 
Trifft es zu, dass ein Großteil der ukrainischen Jugendlichen des ukrainischen Fußball-
Internats, die im Haus Michael untergebracht waren, sehr kurzfristig und ohne Abmeldung 
wieder zurück in die Ukraine gereist sind? 
 
Bürgermeister Helm bestätigt die kurzfristige Rückreise von Jugendlichen und Betreuern in 
die Ukraine. Er geht davon aus, dass bei den Betroffenen fehlerhaft angenommen werde, 
dass eine Abreise und eventuell später wieder eine Einreise nach Deutschland jederzeit 
problemlos möglich seien. Mit der Ausreise verlieren die ukrainischen Flüchtlinge jedoch 
ihren sozialrechtlichen Status und müssen bei einer erneuten Einreise wieder sämtliche An-
träge neu stellen. Er vermutet, dass das Heimweh größer war als die Angst vor dem Krieg. 
 
Auf Nachfrage von Frau Fischer teilt Bürgermeister Helm mit, dass derzeit noch ca. 6 
Jugendliche mit ihren Betreuern im Haus Michael untergebracht sind. 
 
 
 
I/3.9 Anzahl von Eigengewinnungsanlagen 

Anfrage Frau Jacubowsky 
 
Wie viele Eigengewinnungsanlagen sind in Königstein seit 1981 in etwa errichtet worden? 
Alternativ: Wie viele Eigengewinnungsanlagen sind der Stadt zum jetzigen Zeitpunkt be-
kannt? Wie hoch ist die geschätzte Wasserentnahme? 
 
Bürgermeister Helm merkt an, dass der Stadt Königstein keine Zahlen hierüber vorliegen 
und sagt eine Weiterleitung der Anfrage an die Wasserbehörde des Hochtaunuskreises zu. 
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I/3.10 Vorlage der Berechnungen der spezifischen Netzverluste 
Anfrage Frau Jacubowsky 

 
Die Klimaliste bittet um Vorlage der Berechnungen der spezifischen Netzverluste der letzten 
fünf Jahre. 
 
Von Bürgermeister Helm wird eine Stellungnahme durch die Stadtwerke zugesagt. 
 
 
 
I/3.11 Starkregengefahrenkarte 

Anfrage Frau Jacubowsky 
 
Es wird um einen Sachstandsbericht zur Starkregengefahrenkarte gebeten. 
 
Bürgermeister Helm teilt mit, dass aufgrund der großen Anzahl von Anfragen zu diesem 
Thema von vielen Kommunen noch keine Antwort des Hessischen Landesamtes für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) vorliegt. 
 
 
 
I/3.12 Klageverfahren gegen die Kappungsgrenze Einkommensteuer 

Anfrage Frau Majchrzak 
 
Laut Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung vom 02.05.2019 wurde ein Rechts-
anwalt als Vertretung im Klageverfahren der Stadt Königstein im Taunus gegen die 
Kappungsgrenze der Einkommensteuer, hier die Neufestsetzung für die Jahre 2018 bis 2020 
beauftragt. 
 
Wer ist der Anwalt und wann wurde dieser beauftragt? 
 
Liegt die vor endgültiger Klageerhebung beschlossene gutachterliche Stellungnahme zu den 
erforderlichen Verfahrensschritten und den damit voraussichtlich verbundenen Kosten vor? 
 
Wenn ja, wann wird diese den Stadtverordneten vorgelegt? 
 
Wenn nein, wann ist damit zu rechnen? 
 
Bürgermeister Helm berichtet, dass der mit dem Klageverfahren beauftragte Rechtsanwalt 
Schlempp gesundheitlich sehr stark eingeschränkt ist. Aufgrund des komplexen Verfahrens 
sei aber die Beauftragung eines anderen Anwaltes schwierig und aus seiner Sicht auch nicht 
ohne weiteres empfehlenswert. 
 
 
 
 
 
II/4. Tagesordnungspunkt 
Widmung der Verkehrsanlagen auf dem Hardtberg, 
Gemarkung Königstein, Flur 7 und 8, für den öffentlichen Verkehr 
Vorlage: 149/2022 
 
Die Grundstücke „Auf dem Hardtberg“, Gemarkung Königstein, Flur 8, Flurstücke 342, 355, 
378 und 380 tlw., „Richard-Neutra-Weg“, Gemarkung Königstein, Flur 7, Flurstücke 220 und 
224 und Flur 8, Flurstück 380 tlw. und „Am Roth“ Gemarkung Königstein, Flur 8, Flurstück 
341 werden gemäß § 4 des Hessischen Straßengesetzes (HStrG) in der Fassung vom 8. 
Juni 2003 (GVBl. I S. 166) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 
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(GVBl. S. 198) dem Anliegerverkehr gewidmet und gemäß § 4 Absatz 5 als Gemeindestraße 
eingestuft. 
 
Dieser Beschluss ist öffentlich bekanntzumachen. 
 
Abstimmungsergebnis: 32 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
 
II/5. Tagesordnungspunkt 
Benennung eines Platzes im Bereich der Limburger Straße, 
Gemarkung Königstein, Flur 5, Flurstück 101/5, amtliche Fläche 375,0 m², 
in Le Cannet-Rocheville-Platz 
Vorlage: 155/2022 
 
Stadtverordnetenvorsteher Dr. Hesse weist darauf hin, dass der Magistrat den Namens-
vorschlag "Le Cannet-Rocheville-Platz“ in „Le Cannet-Platz“ geändert hat. 
 
Somit lässt er über den Beschlussvorschlag des Magistrats unter Berücksichtigung der vor-
genannten Änderung abstimmen: 
 
Beschluss 
 
Der Platz im Bereich der Limburger Straße („Lavendelplatz“), Gemarkung Königstein, Flur 5, 
Flurstück 101/5, wird in Würdigung und anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Städte-
partnerschaft zwischen Königstein im Taunus und Le Cannet-Rocheville in Le Cannet-Platz 
benannt. 
 
Abstimmungsergebnis: 34 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
 
II/6. Tagesordnungspunkt 
Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Stadtwerke 
Vorlage: 9020/2022 
 
Stadtverordnetenvorsteher Dr. Hesse weist darauf hin, dass in der Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses beschlossen wurde, die Investitions-Maßnahme „Talstraße“ in 2023 zu 
streichen und in die Investitionsplanung für 2024 aufzunehmen. 
 
Somit lässt er über den Beschlussvorschlag des Magistrats unter Berücksichtigung der vor-
genannten Änderung abstimmen. 
 
Beschluss 
 
Die im Entwurf vorliegende Feststellung über den Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke 
Königstein wird beschlossen. 
 
Hiernach betragen 
 
1) die Erträge im Erfolgsplan 6.829.530,00 EUR, 
 
2) die Aufwendungen im Erfolgsplan 6.365.200,00 EUR, 
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3) die Erträge und Aufwendungen im Vermögensplan 3.755.000,00 EUR, 
 
4) der Kreditbetrag zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes 

2.240.400,00 EUR, 
 
5) der Höchstbetrag der Kassenkredite 0,00 EUR, 
 
6) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 EUR. 
 
Abstimmungsergebnis: 33 Ja, 1 Nein, 0 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
 
II/7. Tagesordnungspunkt 
Satzung zur Änderung der Wasserversorgungssatzung der 
Stadt Königstein im Taunus 
Vorlage: 9021/2022 
 
Der der Original-Niederschrift beigefügte Entwurf einer Änderung der Wasserversorgungs-
satzung wird beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: 33 Ja, 1 Nein, 0 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
 
II/8. Tagesordnungspunkt 
Satzung zur Änderung der Entwässerungssatzung der Stadt Königstein im Taunus 
Vorlage: 9022/2022 
 
Der der Original-Niederschrift beigefügte Entwurf einer Änderung der Entwässerungssatzung 
wird beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: 34 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
 
II/9. Tagesordnungspunkt 
Bebauungsplan K 79 „St. Marien“, Gemarkung Königstein; 
hier: Planaufstellungsbeschluss des Bebauungsplans K 79 "St. Marien" 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB 
Vorlage: 156/2022 
 
Herr Alter, Herr Gann und Herr Hees verlassen aufgrund von § 25 HGO „Widerstreit 
der Interessen“ den Sitzungssaal und nehmen an der Abstimmung zu diesem Tages-
ordnungspunkt nicht teil. 
 
Beschluss 
 
Für den Bereich K 79 „St. Marien“ zwischen Hauptstraße, Georg-Pingler-Straße, Kloster-
straße und Kirchstraße wird gemäß § 2 Abs. 1 i.V. mit § 1 Abs. 8 BauGB ein neuer Be-
bauungsplan aufgestellt. 
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Das Plangebiet umfasst die folgenden Grundstücke: 
 
Gemarkung Königstein, Flur 5, Flurstücke 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/10, 103/11, 
103/12, 106/1, 106/2, 108/1, 109/18, 109/21, 109/22, 181 sowie 
 
Gemarkung Königstein, Flur 14, Flurstücke 126/3, 126/4, 128/1, 129/2, 129/3, 129/4, 130, 
131/1, 132/1, 132/2,133/1, 134/1, 135, 136, 137, 138, 139/1, 140/2, 141/1, 141/2, 142/1, 
142/3, 143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 144/3,144/5, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 147/1, 
147/2, 148/1, 148/2, 148/3, 150/1, 151/3, 151/4, 169/1, 170/2, 171/1, 171/2, 171/3, 234/171. 
 
Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 19.224,0 m². 
 
Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses ist die Flurkarte mit Eintragung der Plangebiets-
grenzen. 
 
Abstimmungsergebnis: 31 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
 
 
II/10. Tagesordnungspunkt 
Bebauungsplan K 79 "St. Marien", Gemarkung Königstein; 
hier: Beschluss über eine Veränderungssperre gemäß §§ 14 und 16 BauGB 
für das Gebiet des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes K 79 "St. Marien" 
Vorlage: 157/2022 
 
Herr Alter, Herr Gann und Herr Hees sind aufgrund von § 25 HGO „Widerstreit der 
Interessen“ auch bei diesem Tagesordnungspunkt nicht im Sitzungssaal anwesend. 
 
Beschluss 
 
Der beigefügte Entwurf einer Satzung über eine Veränderungssperre gemäß §§ 14 und 16 
BauGB für den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes K 79 „St. 
Marien“ wird als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst die folgenden Grundstücke: 
 
Gemarkung Königstein, Flur 5, Flurstücke 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/10, 103/11, 
103/12, 106/1, 106/2, 108/1, 109/18, 109/21, 109/22, 181 sowie 
 
Gemarkung Königstein, Flur 14, Flurstücke 126/3, 126/4, 128/1, 129/2, 129/3, 129/4, 130, 
131/1, 132/1, 132/2,133/1, 134/1, 135, 136, 137, 138, 139/1, 140/2, 141/1, 141/2, 142/1, 
142/3, 143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 144/3,144/5, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 147/1, 
147/2, 148/1, 148/2, 148/3, 150/1, 151/3, 151/4, 169/1, 170/2, 171/1, 171/2, 171/3, 234/171. 
 
Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 19.224,0 m². 
 
Bestandteil des Aufstellungsbeschlusses ist die Flurkarte mit Eintragung des Geltungs-
bereiches. 
 
Abstimmungsergebnis: 31 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung(en) 
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III/11. Tagesordnungspunkt 
Haushaltsplan 2023; 
1. Beratung des Haushaltsplanes für das Rechnungsjahr 2023 
    sowie Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2023 
    Vorlage: 87/2022 
    einschließlich Veränderungsnachweis Nr. 1 zum Ergebnishaushalt und 
    Veränderungsnachweis Nr. 1 zum Finanzhaushalt 
    Vorlage: 147/2022 
    einschließlich Veränderungsnachweis Nr. 2 zum Ergebnishaushalt und 
    Veränderungsnachweis Nr. 2 zum Finanzhaushalt 
    (angenommene Anträge der Fraktionen) 
2. Beschlussfassung Stellenplan 
3. Beschlussfassung Investitionsprogramm bis 2026 
4. Beschlussfassung Haushaltssicherungskonzept 2023 
 
Allen Stadtverordneten und Magistratsmitgliedern liegt ein Entwurf der Haushaltssatzung vor, 
der die Änderungen aus dem 1. Veränderungsnachweis zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 
sowie dem 2. Veränderungsnachweis zum Ergebnis- und Finanzhaushalt (im Haupt- und 
Finanzausschuss angenommene Anträge der Fraktionen) enthält. 
 
 
Herr Boller trägt die Ergebnisse der Beratungen aus dem Haupt- und Finanzausschuss vor. 
 
Das Beratungsergebnis aus dem Bau- und Umweltausschuss wird von Frau Brill vorge-
tragen. 
 
Herr M. Colloseus berichtet über das Ergebnis der Beratungen aus dem Kultur-, Jugend- und 
Sozialausschuss. 
 
 
Seitens der Fraktionen ALK, CDU und Bündnis 90/DIE GRÜNEN sowie von Frau 
Jacubowsky (Klimaliste Königstein) werden teilweise die abgelehnten Anträge aus dem 
Haupt- und Finanzausschuss nochmals zur Abstimmung gestellt. 
 
Von der FDP-Fraktion wird ein neuer Antrag zur Abstimmung gestellt. 
 
 
Auf Antrag von Frau Majchrzak wird die Sitzung von 21:50 Uhr bis 22:00 Uhr unter-
brochen. 
 
 
Nach der Sitzungsunterbrechung lässt Stadtverordnetenvorsteher Dr. Hesse zunächst über 
die Anträge in der Reihenfolge der Fraktionsstärke wie folgt abstimmen: 
 
 
 
Anträge der ALK-Fraktion 
 
 
A3 und A4 
1520/2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen 
Spendenzusage Sanierung Burgwegmauer   +        50.000,00 
EUR 
Sanierung Burgwegmauer   +      280.000,00 
EUR 
 
Abstimmungsergebnis: 11 Ja, 23 Nein, 0 Enthaltung(en) 
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A7a 
0208/0801 Aufgaben des Brandschutzes 
Personalkosten halbe Stelle Gerätewart  +        30.000,00 EUR 
 
Abstimmungsergebnis: 14 Ja, 19 Nein, 1 Enthaltung(en) 
 
 
A9 
0104/0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 
Prüfung Solaranlage  +           5.000,00 EUR 
 
Abstimmungsergebnis: 16 Ja, 17 Nein, 1 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
Anträge der CDU-Fraktion 
 
C4 und C5 
1622/2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 
Erträge Herabsetzung/Auflösung Rückstellungen  +   1.670.000,00 EUR 
Grundsteuer B  -    1.670.000,00 EUR 
 
Abstimmungsergebnis: 12 Ja, 18 Nein, 4 Enthaltung(en) 
 
 
C11 
1520/2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen 
I09122 Bürgerhaus Falkenstein (verschieben in 2024)  -       500.000,00 EUR 
 
Abstimmungsergebnis: 17 Ja, 17 Nein, 0 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
Antrag der FDP-Fraktion 
 
 
In Anlehnung an den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 14.07.2022 sollen 
die Anteile der Stadt auf dem aktuellen Niveau der Straßenbeitragssatzung eingefroren und 
auch für das kommende Jahr angewendet werden (2022: überwiegend Anliegerverkehr 40 
%, überwiegend innerörtlicher Durchgangsverkehr 60 %, überwiegend überörtlicher Durch-
gangsverkehr 80 %). 
 
Abstimmungsergebnis: 33 Ja, 1 Nein, 0 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
Anträge der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
 
 
G1 
1216/1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen 
Parkraumbewirtschaftung  +           100.000,00 EUR 
 
Abstimmungsergebnis: 4 Ja, 29 Nein, 1 Enthaltung(en) 
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G2 
0611/1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen 
Zuschüsse   -           200.000,00 
EUR 
 
Abstimmungsergebnis: 3 Ja, 28 Nein, 3 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
Anträge von Frau Jacubowsky (Klimaliste Königstein) 
 
 
KL3 
0104/0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 
Wärmesanierung   +           50.000,00 EUR 
 
Abstimmungsergebnis: 4 Ja, 26 Nein, 4 Enthaltung(en) 
 
 
KL4 
1418/1801 Umwelt- und Klimaschutz 
Energiekarawane   +            50.000,00 EUR 
 
Abstimmungsergebnis: 1 Ja, 30 Nein, 3 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
Anschließend lässt Stadtverordnetenvorsteher Dr. Hesse über den Stellenplan 2023 ab-
stimmen: 
 
Abstimmungsergebnis: 28 Ja, 2 Nein, 4 Enthaltung(en) 
 
 
 
Es folgt die Abstimmung über das Investitionsprogramm bis 2026: 
 
Abstimmungsergebnis: 28 Ja, 5 Nein, 1 Enthaltung(en) 
 
 
 
Anschließend wird über das Haushaltssicherungskonzept 2023 abgestimmt: 
 
Abstimmungsergebnis: 29 Ja, 5 Nein, 0 Enthaltung(en) 
 
 
 
Abschließend lässt Stadtverordnetenvorsteher Dr. Hesse über die in der heutigen Sitzung als 
Tischvorlage ausgehändigte Haushaltssatzung einschließlich des 1. Veränderungsnach-
weises zum Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie des 2. Veränderungsnachweises zum 
Ergebnis- und Finanzhaushalt (angenommene Anträge aus dem Haupt- und Finanzaus-
schuss) und des in der heutigen Sitzung angenommenen Antrages der FDP-Fraktion wie 
folgt abstimmen: 
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Beschluss 
 
 
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.05.2020 (GVBl. I S. 318), beschließt die Stadtverordnetenversammlung folgende Haus-
haltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird  
 
im Ergebnishaushalt 
 
im ordentlichen Ergebnis 
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf - 52.846.350,00 EUR 
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 52.693.200,00 EUR 
mit einem Saldo von - 153.150,00 EUR 
 
im außerordentlichen Ergebnis 
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0,00 EUR 
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  0,00 EUR 
mit einem Saldo von 0,00 EUR 
 
mit einem Überschuss von - 153.150,00 EUR 
 
 
 
im Finanzhaushalt 
 
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und  
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 1.981.250,00 EUR 
 
und dem Gesamtbetrag der 
 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.130.950,00 EUR 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 8.050.450,00 EUR 
mit einem Saldo - 5.919.500,00 EUR 
 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 5.919.500,00 EUR 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 1.984.900,00 EUR 
mit einem Saldo 3.934.600,00 EUR 
 
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des  
Haushaltsjahres von - 3.966.150,00 EUR 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.919.500,00 
EUR festgesetzt. 
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§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 EUR festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt fest-
gesetzt: 
 
1. Grundsteuer B auf 540 v.H. 
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H. 
 
 

§ 6 
 
Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene 
Haushaltsicherungskonzept. 
 
 

§ 7 
 
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene 
Stellenplan. 
 
 

§ 8 
 
1. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte 

bilden entsprechend den Regelungen des § 4 GemHVO Budgets. 
 
2. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr (01.01. bis 31.12.). 
 
 
Abstimmungsergebnis: 28 Ja, 5 Nein, 1 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
 
III/12. Tagesordnungspunkt 
Überplanmäßige Ausgabe - Anschaffung Dokumentenausgabebox und 
Auftragserteilung 
Vorlage: 113/2022 
 
Herr Boller berichtet über das Ergebnis der Beratungen aus dem Haupt- und Finanzaus-
schuss. 
 
Frau Hammerschmitt stellt für die ALK-Fraktion den Antrag, die Anschaffung einer Doku-
mentenausgabebox in das Jahr 2024 zu verschieben. 
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Somit lässt Stadtverordnetenvorsteher Dr. Hesse über folgenden weitergehenden Antrag der 
ALK-Fraktion abstimmen: 
 
Die außerplanmäßige Ausgabe zur Anschaffung einer Dokumentenausgabebox wird in das 
Jahr 2024 verschoben. 
 
Abstimmungsergebnis: 18 Ja, 16 Nein, 0 Enthaltung(en) 
 
Somit ist eine Abstimmung über die Beschlussvorlage hinfällig. 
 
 
 
 
 
 
III/13. Tagesordnungspunkt 
Darlehensangelegenheiten: 
Neuaufnahme Darlehen für den Eigenbetrieb Stadtwerke, Wirtschaftsjahr 2021 
Vorlage: 9019/2022-A 
 
Stadtverordnetenvorsteher Dr. Hesse weist auf die Tischvorlage zu diesem Tagesordnungs-
punkt mit den am heutigen Tag aktuell eingeholten Darlehensangeboten hin, die allen Stadt-
verordneten und Magistratsmitgliedern auf ihren Plätzen ausliegt. 
 
Beschluss 
 
Aufgrund der heute eingeholten Angebote wird die Neuaufnahme des Darlehens bei der 
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, Offenbach, zu folgenden Konditionen be-
schlossen: 
 

• Schuldsumme    1.870.000,00 EUR 
• Zinssatz 2,62 % für Gesamtlaufzeit 30 Jahre 
• Tilgung 2,20488 % jährlich zuzüglich ersparter Zinsen 

 
Annuitätszahlung ½-jährlich nachträglich. 
 
Deutsche Zinsrechenmethode. 
 
Abstimmungsergebnis: 34 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
 
 
III/14. Tagesordnungspunkt 
Radverkehrskonzept für die Stadt Königstein im Taunus 
Vorlage: 22/2022 
 
Frau Brill trägt die Beratungsergebnisse aus dem Bau- und Umweltausschuss vor. 
 
Nach erfolgter Diskussion lässt Stadtverordnetenvorsteher Dr. Hesse zunächst über die 
Änderungsanträge aus dem Bau- und Umweltausschuss abstimmen. 
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Gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen ALK, CDU und FDP: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung empfiehlt dem Magistrat, das vorgelegte Radverkehrs-
konzept als Grundlage für die Radverkehrsentwicklung unter Beachtung – soweit möglich – 
der Prioritätenliste und als einen wichtigen Teilaspekt für künftige Entscheidungen der 
Gesamtverkehrsentwicklung in Königstein heranzuziehen. Der Radverkehr ist dabei gleich-
berechtigt mit den anderen Verkehrsträgern zu betrachten. Die benannten Maßnahmen sind 
unter Abwägung der Interessen aller Verkehrsteilnehmer zu planen, den politischen Gremien 
vorzulegen und in Abstimmung mit den jeweils zuständigen Stellen umzusetzen. Ergänzun-
gen und Anpassungen des Radverkehrskonzeptes durch Anträge in der Stadtverordneten-
versammlung bleiben während der Gültigkeitsdauer jederzeit möglich. 
 
Abstimmungsergebnis: 33 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung(en) 
 
 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen ALK, CDU, FDP, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und SPD: 
 
Der Bürgermeister wird gebeten, die Öffnung der Fußgängerzone in der Hauptstraße – 
zwischen Kirchstraße und Georg-Pingler-Straße – für den Radverkehr rückgängig zu 
machen. 
 
Abstimmungsergebnis: 24 Ja, 3 Nein, 7 Enthaltung(en) 
 
 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen ALK, CDU, FDP, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und SPD: 
 
Die Maßnahmen KÖ 018 (Brücke barrierefrei neu- oder ausbauen und für den Radverkehr 
befahrbar machen), KÖ 019 (Neubau Radweg als Anschluss an eine barrierefreie Brücke) 
und KÖ 041 (Freigabe Radverkehr (Schrittgeschwindigkeit) / Öffnung der Einbahnstraße für 
den Radverkehr) werden aus dem Radverkehrskonzept gestrichen. 
 
Abstimmungsergebnis: 29 Ja, 0 Nein, 5 Enthaltung(en) 
 
 
Abschließend lässt Stadtverordnetenvorsteher Dr. Hesse über den Beschlussvorschlag des 
Magistrats unter Berücksichtigung der vorgenannten Änderungsanträge abstimmen: 
 
Beschluss 
 
1) Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem vorliegenden Radverkehrskonzept für 

die Stadt Königstein im Taunus zu.  
 
2) Die Stadtverordnetenversammlung empfiehlt dem Magistrat, das vorgelegte Konzept als 

Grundlage für künftige Entscheidungen der Stadtentwicklung sowie der Entwicklung des 
Radverkehrs heranzuziehen und beauftragt die Verwaltung, die benannten Maßnahmen 
umzusetzen oder bei den zuständigen Stellen in Land und Kreis auf deren Umsetzung 
hinzuwirken, bzw. soweit erforderlich die Planungen dazu den zuständigen politischen 
Gremien vorzulegen. 

 
3) 10 Jahre nach der Beschlussfassung ist das Radverkehrskonzept fortzuschreiben. 
 
4) Es wird eine dauerhafte Radverkehrsarbeitsgruppe mit Mitgliedern aus Verwaltung und 

Politik eingerichtet. 
 
5) Es wird ein jährlicher Sachstandsbericht zur Umsetzung vorgelegt. 
 
Abstimmungsergebnis: 33 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung(en) 
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III/15. Tagesordnungspunkt 
Antrag der CDU-Fraktion 
-Kinder-Erlebnis-Pfad- Umwidmung 
Vorlage: 24/2022 
 
Frau Metz erläutert den Antrag der CDU-Fraktion. 
 
Herr Boller berichtet über das Ergebnis der Beratungen aus dem Haupt- und Finanzaus-
schuss. 
 
Da keine Aussprache gewünscht wird, lässt Stadtverordnetenvorsteher Dr. Hesse über 
folgenden Antrag der CDU-Fraktion abstimmen: 
 
Die Haushaltsmittel für das Jahr 2022 zur Investition I 22008 „Trimm-Dich-Pfad“ in Höhe von 
10.000,00 EUR im Sachkonto 0531010 werden zu einer neuen Investition „Kinder-Erlebnis-
Pfad“ im gleichen Sachkonto umgewidmet. 
 
Abstimmungsergebnis: 26 Ja, 4 Nein, 4 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
 
 
 
Stadtverordnetenvorsteher Dr. Hesse schließt die Sitzung um 22:56 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Michael Hesse 
Stadtverordnetenvorsteher 

 Beate Usinger 
Schriftführerin 

 
 
Anlagen 
- zu TOP I/1.1 
- zu TOP I/2.3 
- zu TOP I/2.5 
- zu TOP I/2.9 
- zu TOP II/7 (Original-Niederschrift) 
- zu TOP II/8 (Original-Niederschrift) 
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Anlage zu TOP I/3.2 der Original-Niederschrift über die 12. Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung vom 21.07.2022 
 
 

Königstein im Taunus, den 20.10.2022 

Auszug aus der Niederschrift über die 13. Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Königstein im Taunus am Donnerstag, 
dem 22.09.2022 
 
 
 
I/1. Genehmigung von Niederschriften 
 
I/1.2 über die 12. Sitzung vom 21.07.2022 
 
Zu TOP I/3.2 „Sachstand IKZ Gemeinschaftskasse – Anfrage Frau Hammerschmitt“ merkt 
Herr Nick an, dass es sich bei dem vorgelegten Gutachten um einen Entwurf handelt. 
 
Dies wird von Bürgermeister Helm bestätigt. 
 
Somit besteht Einvernehmen, den zweiten Absatz wie folgt zu ergänzen: 
 

Bürgermeister Helm merkt an, dass das im Entwurf vorgelegte Gutachten bereits an 
die Magistratsmitglieder ausgehändigt wurde und in einer der nächsten Sitzungen 
darüber beraten werden soll. Danach soll zeitnah eine Entscheidung durch die 
Gremien getroffen werden, ob die Gemeinschaftskasse beibehalten oder die 
Zusammenarbeit beendet werden soll. 

 
Weitere Einwendungen gegen die Niederschrift werden nicht erhoben. 
 
Somit ist die Niederschrift unter Berücksichtigung der o. g. Ergänzung genehmigt. 
 
 
 
An FB I u. FB II 
 























































































Entwurf 

Bekanntmachung 

Satzung zur Änderung der Wasserversorgungssatzung der Stadt Königstein im Taunus 
vom 28.01.2021 

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl S. 348), der §§ 37 bis 40 des Hessischen 
Wassergesetzes (HWG) in der Fassung vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert 
durch Artikel11 des Gesetzes vom 04.09.2020 (GVBl. I S. 573), der §§ 1 bis 5a, 6a, 9 bis 12 
des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Königstein im Taunus.in der Sitzung am 
____________________ folgende Änderungssatzung beschlossen: 

 

Artikel 1 

§ 27 Abs.3 erhält folgende neue Fassung: 

Die Gebühr beträgt pro m³ 2,71 EUR. Sie enthält die gesetzliche Umsatzsteuer. Die 
Kalkulationsperiode wird für 2023 und 2024 festgelegt. 

 

Artikel 2 

Diese Änderung tritt zum 01.01.2023 in Kraft. 

 

 

Ausfertigungsvermerk: 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der 
Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

 

Königstein im Taunus, den __________ 

Der Magistrat 

 

Leonhard Helm 

Bürgermeister 
 



ENTWURF 

Bekanntmachung  

 

Satzung zur Änderung der Entwässerungssatzung der Stadt Königstein im Taunus 

vom 18.11.2004 in der Fassung der letzten Änderung vom 01.01.2021 

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl S. 348), der §§ 37 bis 40 des Hessischen 
Wassergesetzes (HWG) in der Fassung vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 04.09.2020 (GVBl. S. 573), der §§ 1 bis 5 a), 6 a), 9 bis 12 
des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24.03.2013 
(GVBl. I S. 134),zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247) 
der §§ 1 und 9 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer 
(Abwasserabgabengesetz – AbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.01.2005 
(BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Art. 2 des der Verordnung vom 22.08.2018 (BGBl. I 
S. 1327), und der §§ 1 und 2 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum 
Abwasserabgabengesetz (HabwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.06.2016 
(GVBl. I S. 70), zuletzt geändert durch Art. 15 14 G zur Verlängerung der Geltungsdauer und 
Änderung befristeter Rechtsvorschriften vom 23.06.2020 (GVBl. I S. 430) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Königstein im Taunus in der Sitzung am 
____________ folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 

§ 24 Abs. 1  erhält folgende neue Fassung: 

(1) Gebührenmaßstab für das Einleiten von Niederschlagswasser ist die bebaute und 

künstlich befestigte Grundstücksfläche, von der das Niederschlagswasser in die 

Abwasseranlage eingeleitet wird oder abfließt; pro m² wird eine Gebühr in Höhe von 

1,05 EUR jährlich erhoben. Die Kalkulationsperiode wird für 2023 und 2024 

festgelegt. 

Artikel 2 

§ 26 erhält folgende neue Fassung: 

(1) Gebührenmaßstab für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers ist der 

Frischwasserverbrauch auf dem angeschlossenen Grundstück. 

Die Gebühr beträgt pro m³ Frischwasserverbrauch bei zentraler Abwasserreinigung in 

der Abwasseranlage 2,35 EUR. Die Kalkulationsperiode wird für 2023 und 2024 

festgelegt. 

 
(2) Gebührenmaßstab für das Einleiten nicht häuslichen Schmutzwassers ist der 

Frischwasserverbrauch auf dem angeschlossenen Grundstück unter Berücksichtigung 
des Verschmutzungsgrads. Der Verschmutzungsgrad wird grundsätzlich durch 
Stichproben - bei vorhandenen Teilströmen in diesen - ermittelt und als chemischer 
Sauerstoffbedarf aus der nicht abgesetzten, homogenisierten Probe (CSB) nach DIN 
38409-H41 (Ausgabe Dezember 1980) dargestellt. 



 
Die Gebühr beträgt pro m³ Frischwasserverbrauch 2,35 EUR bei einem CSB bis 
600 mg/l; bei einem höheren CSB wird die Gebühr vervielfacht mit dem Ergebnis der 
Formel 

0,5   x   festgestellter CSB   +   0,5 
600 

 

Wird ein erhöhter Verschmutzungsgrad nur im Abwasser eines Teilstroms der 
Grundstücksentwässerungsanlage festgestellt, wird die erhöhte Gebühr nur für die in 
diesen Teilstrom geleitete Frischwassermenge, die durch private Wasserzähler zu 
messen ist, berechnet. Liegen innerhalb eines Kalenderjahres mehrere Feststellungen 
des Verschmutzungsgrads vor, kann die Stadt der Gebührenfestsetzung den 
rechnerischen Durchschnittswert zugrunde legen. 

 

Artikel 3 

Diese Änderung tritt zum 01.01.2023 in Kraft. 

 

Ausfertigungsvermerk: 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der 
Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 
 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

 

Königstein im Taunus, den ____________ 

 

Der Magistrat 

 

 

 

Leonhard Helm 

Bürgermeister 
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